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bekanntmachungen 
und Informationen

Aktuelle Bekanntmachungen
Folgende öffentliche Be-
kanntmachungen können 
auf der Internetseite der Stadt 
Oschatz unter https://
oschatz.org/amtsblatt/ ein-
gesehen werden:

Januar 2026

eAB 1 vom 05.01.26 - Betei-
ligungsbericht 2024
eAB 2 vom 05.01.26 – Frak-
tionsfinanzierungssatzung
eAB 3 vom 09.01.26 – An-
kündigung von Vermes-
sungsarbeiten entlang der 
Döllnitz und Nebengewässer
eAB 4 vom 19.01.26 – öf-

fentlicher Hinweis 2-26 – In-
formation an Land- und 
Forstwirte und Land- und 
Forstwirtschaftsbetriebe
eAB 5 vom 22.01.26 – Einla-
dung zur Sitzung des Stadtra-
tes am 29.01.2026
eAB 6 vom 22.01.26 – Wahl-
bekanntmachung Jugend-
stadtratswahl
eAB 7 vom 22.01.26 – Be-
kanntmachung über die öf-
fentliche Sitzung des Wahl-
vorstandes zur Jugendstadt-
ratswahl
eAB 8 vom 29.01.26 – Be-
kanntmachungen über Fund-
sachen II-2025

Beschlüsse des Stadtrates
Folgende Beschlüsse wurden 
in der öffentlichen Sitzung 
des Stadtrates am 
29.01.2026 gefasst:
DS 2026-009 – Jahresab-
schluss 2023
DS 2026-006 – Bestellung 
des Prüfers für den Jahresab-
schluss 2024
DS 2026-005 – Bau- und Ver-
gabebeschluss Los 21 – Elekt-
rotechnik für den Ersatzneu-
bau einer Sporthalle für den 
Schul- und Sportbetrieb 
(Dreifach-Halle) in Oschatz 
nach Insolvenz
DS 2026-010 – Errichtung 

einer Unterstellhalle am 
Standort des Feuerwehrgerä-
tehauses (Stellfläche für Tech-
nik, mobile Atemschutz-
übungsstrecke, Trägerfahr-
zeug, Abrollbehälter), Verga-
be von Bauleistungen – Stahl-
bauarbeiten
DS 2026-008 – Ersatzneubau 
Naturkita im Stadtteil Flieger-
horst, Vergabe von Bauleis-
tungen, Los 8 - Estricharbei-
ten
DS 2026-007 – Antragstel-
lung im Bundesprogramm 
„Sanierung kommunaler 
Sportstätten“

Oschatzer Kita Kunterbunt
führt Wachgruppe ein
Zeitgemäßes Modell für Kinder – und zwar für all jene, die zum Mittag nicht schlafen wollen

OSCHATZ. Die Kita Kunterbunt 
hat in jüngster Zeit eine Wach-
gruppe eingerichtet. Das bedeu-
tet, dass die Mittagsruhe an die 
Bedürfnisse der Kinder angepasst 
wird. „Jedes Kind hat das Recht 
auf Ruhen und Schlafen“, so die 
Leiterin Selina-Marie Wahle, aber 
Kinder im Kindergarten- und Vor-
schulalter, die während der Mit-
tagszeit nur noch wenig bis kei-
nen Schlaf mehr benötigen, erhal-
ten das Angebot, eine entspannte 
und altersgerechte Pause zu ver-
bringen. Ermöglicht wurde dieser 
Schritt unter anderem durch die 
gesunkene Kinderzahl in der Ein-
richtung. Dadurch steht ein zu-
sätzlicher Raum im Dachgeschoss 
zur Verfügung, der nun für neue 
Zwecke genutzt werden kann – 
unter anderem für die neu einge-
richtete Wachgruppe.

Rückendeckung erhält die Ein-
richtung auch von wissenschaftli-
cher Seite. Die Arbeitsgruppe      
Pädiatrie der Deutschen Gesell-
schaft für Schlafforschung und 
Schlafmedizin empfiehlt schon 
seit längerem einen freieren Um-
gang mit dem Mittagsschlaf in 
Kindergärten (dgsm.de), insbe-
sondere für Vorschulkinder.

„Die Kinder sind auch in der 
Wachgruppe [...] dazu angehal-

ten, ruhige Aufgaben zu erledi-
gen. Es werden Angebote wie 
Malen, Basteln, Steckern oder Fä-
deln am Tisch ermöglicht, ruhige 
Tischspiele oder Puzzle bzw. im 
hinteren Raum eine Kuschelecke 
zum Hören von Entspannungs-
musik oder zum Anschauen von 
Büchern geboten. Es gibt klare Re-
geln und Konsequenzen, welche 
mit den Kindern zusammen be-
sprochen wurden und an die sich 
die Kinder auch halten müssen“ 
erklärt die Kita-Leiterin. 

Die Rückmeldungen aus der El-
ternschaft sind durchweg bestäti-
gend, berichtet Selina-Marie Wah-
le. „Die Kinder kommen lieber in 
den Kindergarten, schlafen am 
Abend zu Hause eher ein und freu-
en sich, in die Wachgruppe zu ge-
hen, weil sie nicht mehr dazu ge-
zwungen werden auf der Matte lie-
gen zu bleiben oder zu schlafen.“

Mit der Einführung der Wach-
gruppe schafft die Kita Kunter-
bunt ein zeitgemäßes Modell, 
dass sich an der Weiterentwick-
lung pädagogischer Konzepte in 
der kindlichen Bildung orientiert. 
Weitere Kindereinrichtungen in 
der Stadt Oschatz haben sich auf 
den selben Weg gemacht und ge-
stalten diesen gemeinsam mit den 
Eltern.

Neues aus der Oschatzer 
Kita Kunterbunt: Hier 

wurde vor kurzem eine 
Wachgruppe eingerichtet.

Foto: Kita Kunterbunt

Dieses Schild 
weist auf die 
Fallen zur Wühl-
tierbekämpfung 
an Gewässern 
I. Ordnung hin.
Grafik: Kleine, Mat-
hias - LTV Zentrale

Wichtiger Hinweis 
in der Winterzeit
Oschatz. Achtung: Ein wichti-
ger Hinweis der Oschatzer 
Stadtverwaltung – die städtische 
Straßenreinigungssatzung gilt 
auch bei Schneefall und Eisglät-
te.

Unter §§ 8 und 9 der Satzung 
ist die Räum- & Streupflicht aus-
führlich beschrieben. Eigentü-
mer und Besitzer sind demnach 
verpflichtet, wochentäglich zwi-
schen 7 bis 20 Uhr (an Wochen-

enden 8 bis 20 Uhr) Schnee und 
Eis auf Straßen und Wegen, an 
Bushaltestellen und Grundstü-
ckszuwegungen zu entfernen 
und somit ein gefahrloses Be-
nutzen durch die Verkehrsteil-
nehmer sicherzustellen sowie zu 
gewährleisten, dass Tauwasser 
in die Straßenentwässerung ab-
fließen kann. Die Pflicht kann 
auf Mieter und Nutzer übertra-
gen werden.

„Die Welt der bunten 
Steine“ lockt noch bis 
22. Februar
OSCHATZ. Noch bis 
zum            22. Februar 
lädt die aktuelle Son-
derausstellung 
„Die Welt der 
bunten Stei-
ne“ zu einem 
Besuch ins 
Stadt- & Waagen-
museum Oschatz ein. 

Die „Waldheimer Stein-
chenbande“ stellt viele ihrer 
Lego-Bausätze, aber auch 
bunte Klemmbausteine von 
Mould King, Cobi, Blue Brixx 
und Cada aus. 

Neben einer fiktiven Stadt 
mit Häusern und Straßenzü-
gen, einem Riesenrad, 
einem fahrenden City-
zug und zahlreichen 
Fahrzeugen sind ebenso 
aus der Disney-Welt der Löwe 

Simba, Mickey 
Mouse und Arielle, 
zauberhafte Schlös-
ser und viele Sehens-

würdigkeiten aus aller 
Welt in Miniaturform zu 
bestaunen.

Landwirtschaftliche Flächen zum
Pachten oder Kaufen zu einem

fairen Preis gesucht!
Wir bezahlen Ihre Pacht pünktlich an Sie!

Kontakt: Milchhof Kötitz GmbH & Co. KG
Böhlaer Str. 22
04779 Wermsdorf/Calbitz
Tel.: 034361/63523
E-Mail: info@hengelgroup.de

Unterhaltungsmaßnahmen 
an Gewässern I. Ordnung 
in Sachsen
Die Landestalsperrenverwal-
tung des Freistaates Sachsen 
weist darauf hin, dass im Rah-
men der Unterhaltungsmaß-
nahmen an den sächsischen Ge-
wässern I. Ordnung auch 2026 
Fallen zur Wühltierbekämpfung 
aufgestellt werden.

Die Maßnahmen dienen der 
Deichsicherheit, müssen des-
halb geduldet werden und fin-
den das ganze Jahr über statt. 
Schilder warnen an den jeweili-
gen Orten vor den aufgestellten 
Fallen. Aufgrund der Gefahr, die 
von ihnen ausgeht, dürfen die 
Fallen und Fanggeräte weder 

berührt, noch verändert oder 
entfernt werden! Wir bitten 
Eigentümer, Anlieger, Hinterlie-
ger und die Öffentlichkeit an 
den Gewässern I. Ordnung, 
Grenzgewässern und an den öf-
fentlichen Hochwasserschutz-
anlagen um Beachtung. Die Lan-
destalsperrenverwaltung des 
Freistaates Sachsen ist verpflich-
tet, Gewässerunterhaltungs-
maßnahmen nach § 41 Abs. 1 
Satz 2 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) anzukündigen. Die Maß-
nahmen dienen einem optima-
len Hochwasserschutz der Be-
völkerung!

Der Bach aus der 
Perspektive der Tiere
Wie wird ein Bach zur Wohlfüh-
loase für Lebewesen? Stellen wir 
uns einen Fisch vor. Wo wird es 
dem wohl besonders gut gefal-
len? In einem schnurgeraden 
Bach mit einer Sohle aus Beton 
oder Rasengittersteinen und 
einer kurz gemähten Uferbö-
schung? Oder doch eher in 
einem Bach mit Sand und Stei-
nen unter den Flossen, schatten-
spendenden Bäumen, Ästen 
und Unterständen im Wurzel-
werk eines Baumes am Ufer, das 
als Versteck vor Fressfeinden 

dient und im Sommer Abküh-
lung bringt? Wenn man sich das 
mal vorstellt, dürfte die Antwort 
schnell klar sein.

Damit es wieder mehr Vielfalt 
an Lebensräumen und Lebewe-
sen am und im Gewässer gibt, 
sollten Gewässer wieder in 
einen naturnahen Zustand ge-
bracht werden. So können sich 
zum Beispiel wieder Bachforel-
len ansiedeln und auch Insekten 
fühlen sich wieder wohl. Denn 
schließlich profitieren auch wir 
davon – beispielsweise, wenn 

die Obstbäume im heimischen 
Garten von den Insekten be-
stäubt werden. Auch wir sitzen, 
besonders im Sommer, schließ-
lich lieber an einem beschatte-
ten Bach als an einer Betonrinne 
in der prallen Sonne.

2 Dieser Text entstand in 
Zusammenarbeit der Fach-
beraterinnen und Fachberater 
Gewässer des Landesamtes für 
Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie und der unteren Was-
serbehörde des Landkreises.

Dieser Baum ist ein perfekter Unterstand für Fische und kann vor Fressfeinden schützen und im Som-
mer Abkühlung bringen. Durch seine Wurzeln und den Stamm entstehen schnellere und beruhigtere 
Bereiche – eine Vielzahl an Lebensräumen entsteht. Foto: Richter
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